
Prospektbeilagen – Weitere Angaben

Sonstige Angaben

1. Mindestzahl: Vollbelegung

2. Höhere Gewalt:
Eine Termingarantie oder Haftung im Falle höherer Gewalt oder 
technischer Störungen kann nicht übernommen werden, eben-
so nicht für Einsteckfehler im technischen Bereich (Toleranz-
grenze 2 %).

3. Konkurrenzausschluss:
Konkurrenzausschluss und Alleinbelegung ist aus wettbewerbs-
rechtlichen Gründen nicht möglich.

4. Verbundbeilagen:
Verbundbeilagen, bei denen mehrere Firmen verschiedener 
Herstellergruppen bzw. werblich ergänzende Einzelhandels-
firmen beteiligt sind, werden zum gültigen Beilagenpreis zzgl. 
eines Aufschlags von 25 % je beteiligter Firma berechnet.

5. Aufmachung:
Fremdbeilagen dürfen durch Format oder Aufmachung beim 
Leser nicht den Eindruck eines Bestandteiles des Produkts er-
wecken oder Fremdanzeigen enthalten.

6. Rücktrittstermine:
Abbestellungen oder Änderungen bereits erteilter Aufträge 
bedürfen auch bei telefonischer Ankündigung für deren Wirk-
samkeit der rechtzeitigen schriftlichen Mitteilung an den Verlag. 
Letzter Rücktrittstermin: Eine Woche vor Beilegung. Bei Unter-
schreitung dieser Frist fällt ein Ausfallhonorar in Höhe von 50 % 
auf der Basis der niedrigsten Gewichtsstufe an.

7. Anlieferung:
Mindestens 4 Werktage vor Verteiltermin frei Haus an die vom 
Verlag in der Auftragsbestätigung angegebene Lieferanschrift. 
Bei Terminunterschreitung ist eine Ausführung des Beilagen-
auftrages leider nicht möglich. Bitte achten Sie darauf, dass 
die Beilagen in einwandfreiem Zustand angeliefert werden. 
Bei der Entgegennahme der Lieferung kann die Stückzahl und 
der einwandfreie Zustand der einzelnen Beilagen nicht geprüft 
werden. Diese Überprüfung bleibt dem Tag der Beilegung vor-
behalten. Bei Warenanlieferungen in nicht unmittelbar maschi-
nentauglicher Form (gebündelt, verschränkt, unsachgemäß 
transportiert) behalten wir uns vor, den zusätzlichen Bearbei-
tungsaufwand mit ca. € 35,00 pro Stunde zu berechnen (je nach 
Arbeitsaufwand).

8. Lieferanschrift:
SV Druck GmbH & Co. KG
Herknerstraße 15 88250 Weingarten (Industriegebiet Welte-
Nord)
Mo., Mi., Do., 8.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 17.00 Uhr, Di., Fr. 8.00 - 13.00 Uhr.

Empfehlungen für die technische Beschaffenheit 
von Fremdbeilagen
*diese Richtlinien stützen sich auf die Empfehlungen für die Be-
schaffenheit von Fremdbeilagen in Tageszeitungen, herausge-
geben vom Bundesverband Druck und Medien e. V.

Angaben zum Produkt:
1. Format:
• Höchstformat: 350 x 250 mm (BxH)
• Mindestformat: 105 x 148 mm (BxH)

2. Einzelblätter:
•  Einzelblätter im Format DIN A6 dürfen ein Gewicht von 3 g 

(Papiergewicht 170 g/m²) nicht unterschreiten.
•  Einzelblätter mit Formaten größer als DIN A6 bis DIN A4 müs-

sen ein Gewicht von mind. 8 g (Papiergewicht von 120 g/m²) 
aufweisen.

•  Größere Formate mit einem Papiergewicht von mindestens 60 
g/m² sind auf eine Größe im Bereich DIN A4 (210 x 297 mm) 
zu falzen.

3. Mehrseitige Beilagen:
•  Beilagen im Maximalformat (z. B. auf Zeitungspapier) müssen 

einen Mindestumfang von 8 Seiten haben. Bei geringerem 
Umfang (4 und 6 Seiten) ist ein Papiergewicht von mindestens 
120 g/m² erforderlich oder diese Beilagen sind nochmals zu 
falzen.

4. Gewichte:
•  Das Gewicht einer Beilage soll 60 g/Exemplar nicht über-

schreiten. Liegt es darüber, ist eine Rückfrage beim Verlag er-
forderlich.

Richtlinien zur Verarbeitung:
5. Falzarten:
•  Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mit-

tenfalz verarbeitet sein. Leporello (Z) und Altarfalz können 
schwerwiegende Probleme verursachen und sind deshalb 
nicht zu verarbeiten.

•  Mehrseitige Beilagen (Ausnahme: DIN A5 148 x 210) müssen 
den Falz an der langen Seite haben.

6. Beschnitt:
•  Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnit-

ten sein.
•  Beilagen dürfen keinen durch stumpfe Messer verursachten 

ausgefransten Schnitt aufweisen.

Richtlinien für Verpackung und Transport:
7. Anlieferungszustand:
•  Die angelieferten Beilagen müssen so angeliefert werden, 

dass eine sofortige maschinelle Verarbeitung gewährleistet 
ist, ohne dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung not-
wendig ist.



•  Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elekt-
rostatisch aufgeladene oder feucht gewordene Beilagen kön-
nen nicht verarbeitet werden.

•  Beilagen mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, Quetschfalten 
oder mit verlagertem (runden) Rücken sind nicht verarbeitbar.

8. Lagen:
•  Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe 

von 80-100 mm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind.
•  Eine Vorsortierung wegen zu dünner Lagen darf nicht notwen-

dig sein.
•  Das Verschnüren oder Verpacken einzelner Lagen ist nicht er-

wünscht und auch nicht zweckmäßig.

9. Palettierung:
•  Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Mehrwegpaletten 

gestapelt sein.
•  Beilagen müssen gegen Transportschäden (mechanische Be-

anspruchung) und gegen Eindringen von Feuchtigkeit ge-
schützt sein.

•  Das Durchbiegen der Lagen kann durch einen stabilen Karton 
zwischen den Lagen vermieden werden. Der Stapel erhält 
gleichzeitig mehr Festigkeit.

•  Wird der Palettenstapel umreift oder schutzverpackt, dürfen 
die Kanten der Beilagen nicht beschädigt oder umgebogen 
werden.

•  Jede Palette muss analog zum Lieferschein deutlich und sicht-
bar mit einer Palettenkarte mit Inhalts- und Mengenangabe 
gekennzeichnet sein.

Richtlinien zur Abwicklung:
10. Begleitpapiere (Lieferscheine):
•  Um die Lieferung nach Annahme korrekt zuzuordnen, muss 

die Anlieferung grundsätzlich mit einem Lieferschein erfolgen, 
der folgende Angaben enthalten sollte:
- Zu belegender Titel (BiKo)
- Gebuchter Verteiltermin
- Auftraggeber der Beilage
- Beilagentitel, Artikelnummer oder Motiv
- Absender und Empfänger
- Anzahl der Paletten
- Gesamtstückzahl der gelieferten Beilagen
- Textgleichheit zwischen Lieferschein und Palettenkarte
- Raum für Vermerke

•  Bei Selbstanlieferungen verwenden Sie zwingend die der Auf-
tragsbestätigung beigefügten Lieferpapiere.

11. Lieferung von Paketen:
•  Eine ausreichende Kennzeichnung der Pakete ist erforderlich. 

(Bsp.: Bezeichnung Kunde und Motiv, Auflage und Umfang der 
Lieferung (Paket 1 von 4).

•  Ein Lieferschein ist dem Paket oder einer Lieferscheintasche 
beizufügen.

•  Bei Lieferungen durch Internetdruckereien wenden Sie sich 
bitte vorab an den Verlag.

•  In Paketen sind unterschiedliche Prospektmotive nicht gestat-
tet.


